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II. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Rechtsgrum:liagen

1. Baugesetzbuch ( BauGB )
in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Dezember "1986 ( BGBI. 1 S. 2253 ),
geändert durch Gesetz vom 25.Juli 1988 ( BGBI. 1 S. 1093 ), zuletzt geändert durch
Art. 1 lnvestitionserleich!erungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22.April 1993
( BGB\. 1 S. 466 ).

2. Baunutzungsverordnung ( BauNVO l
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke in der Fassung der Bekannt
machung vom 15. September 1977, geändert durch VO vom 19. Dezember 1986
(BGBI. 1 S. 2665), zuletzt geändert durch Artikel 2 der Vierten Verordnung zur Ände
rung der BauNVO vom 23. Januar 1990 (BGB\. 1 S. 132 ),

3. Planzeichenverordnung ( PlanzV 90 )
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie über die Darstellung des
Planinhaltes vom 23. Januar 1990 (BGBI. 1 S. 127),

4. Landesbauordnung für Baden-Württemberg ( LBO )
in der Fassung vom 8. August 1995 (GBI. S. 617)

IN ERGäNZUNG DER PLANZEICHNUNG WIRD FESTGESETZT: 

1.0. Planungsrechtliche Festsetzungen 
1.1. Bauliche Nutzung 
1.2. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

Reines Wohngebiet (WR) gemäß§ 3 BauNVO 

1.3. Maß der baulichen Nutzung(§ 16-21 BauNVO, § 9 (1),1 BauGB 21a 
Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung der 

- Grundflächenzahl(§ 19 BauNVO)

Bei der Ermittlung der Grundflächenzahl sind 
1. Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten,
2. Nebenanlagen im Sinn des§ 14,
3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das

Baugrundstück lediglich unterbaut wird,
mitzurechnen. Die Festsetzungen i.d. Nutzungsschablonen sind maßgeblich. 
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- Geschoßfüichenzahl ( § 20 BauNVO )

Für jedes Baugrundstück wurde die Geschoßflächenzahl als Höchstmaß fest 
gelegt.Maßgeblich sind die Angaben in den Nutzungsschablonen. 

- Geschoßzahl ( § 16 (2) Nr. 3 BauNVO, § 20 BauNVO)

Zulässig ist eine ein- und zweigeschossige Bauweise. Maßgeblich sind die 
Angaben in den Nutzungsschablonen. 

1 .4 Höhe baulicher Anlagen ( § 18 BauNVO ) 

- Wamlhöhe ( § 16 (3) Nr. 2 BauNVO)
Die Wandhöhe, gemessen von der Oberkante Erdgeschoß-Fußboden bis zur
Schnittlinie zwischen der Außenwand und der Dachhaut, darf folgende Maße
nicht überschreiten:

Eingeschossige Bauweise 
Zweigeschossige Bauweise 

= 3,00 m
= 6,00 m

- Firsthöhe ( § 26 (3) Nr. 2 BauNVO )
Die Firsthöhe, gemessen von der Oberkante Erdgeschoß-Fußboden bis zur
Oberkante First, darf maximal betragen:

Eingeschossige Bauweise 
Zweigeschossige Bauweise 

= 8,50 m
= 12,50 m 

Die Erdgeschoß - Fußbodenhöhe wird gern§ 18 (1) BauNVO auf max. 0,30 m 
über dem gewachsenen Gelände in der ersten Bauzeile entlang der Oberen 
St-Leonhard-Strasse und auf max. O��gm über dem gewachsenen Gelände 
in der zweiten Bauzeile festgelegt. Der Meßpunkt der Bezugshöhe ist der 
Schnittpunkt der Diagonalen des Baufensters. 

1.5. Bauweise ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und§ 22 BauNVO) 

- offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 BauNVO

zulässig sind Einzelhäuser und Doppelhäuser. Die Angaben in den 
Nutzungsschablonen sind maßgeblich. 

1.6. Überbaubare Grundstücksfläche 
( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO )

Die überbaubare Grundstücksfläche ist im Plan durch Baugrenzen festgesetzt 
(Baufenster). 
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Ein Vortreten von Gebäudeteilen in geringfügigem Ausmaß gemäß § 23 (3) 
BauNVO wird zugelassen. Geringfügig wird wie folgt definiert: 

Zulässig ist das Vortreten von Balkonen mit einer maximalen Auskragung 
von 1,50 m und einer maximlen Gesamtlänge von 1/3 der Hauslänge bzw. 
Hausbreite. 

1.7. Stellung der baulichen Anlagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB ) 

Die im Plan eingetragene Firstrichtung der Hauptgebäude ist einzuhalten. 

1.8. Nebenanlagen ( § 14 BauNVO und§ 9 (1), 4 BauGB ) 

Im Sinn des§ 14 BauNVO sind Nebenanlagen auf den nicht überbaubaren 
Grundstücksflächen zulässig. 
Auf den von der Bebauung freizuhaltenden Flächen sind Nebenanlagen nicht 
zulässig. 
Nebenanlagen sind nur in unmittelbarem Zusammenhang mit den Gebäuden 
zulässig. 
Der rechtmäßige Bestand von Nebenanlagen wird durch diese Festsetzung 
nicht berührt. 

1.9. Stellpätze und Garagen ( § 9 Abs. 1 Nr. 4 + 22 BauGB und§ 12 BauNVO) 

Stellplätze, überdachte Stellplätze und Garagen sind im gesamten räumlichen 
Geltungsbereich d. Plangebietes zulässig, jedoch nicht auf von der Bebauung 
freizuhaltenden Grundstücksflächen. 

Je Grundstück kann eine Zufahrtsbreite (von der öffentlichen Verkehrsfläche) 
von maximal 3,00 m in Anspruch genommen werden. 

Bemessungsgrundlager· ie Anzahl der notwendigen Stellplätze· ·e Ver-
waltungsvorsc · s Innenministeriums über die ng notwendiger 
Stellp ·· wV Stellplätze) vom 08.� 

1.10. Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind 
(§ 9 Abs.1 Nr. 6 + 10 BauGB)

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind (§ 9 (1) Nr. 1 O BauGB), sind 
im Bebauungsplan durch das Planzeichen 15.8 PlanzV 90 gekennzeichnet. 

)( gestrichen aufgrund Erlaß RP vom 01.04.1996. 
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Auffüllungen und Abgrabungen sind der vorhandenen Topographie anzu
passen. Stützmauern sind nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn die 
landschaftsgerech\e Geländegestaltung dies erfordert Ihre Höhe ist auf 
maximal 80 cm begrenzt 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen (Vorgärten, Gärten) sind als 
Grünflächen zu gestalten und gern. Pflanzenliste zu bepflanzen. Je 300 qm 
Grundstücksfläche ist mindestens ein Laubbaum 1. oder 2. Ordnung gern 
Pflanzenliste zu pflanzen, der vorhandene Grünbestand ist zu schonen. 

Die Gestaltung und Bepflanzung der nicht überbauten Flächen muß 
spätestens in der auf den Bezug folgenden Vegetationsperiode erfolgen. 

2.3. Werbeanlagen und Automaten ( § 74 (1), 2 LBO) 

Die Erstellung von Werbeanlagen und Automaten bedarf der vorherigen 
Genehmigung. 

2.4. Bewegliche Abfallbehälter ( § 74 (1), 3 LBO) 

Bewegliche Abfallbehälter auf den privaten Grundstücken sind so anzuordnen 
oder durch bauliche oder Bepflanzungsmaßnahmen zu verdecken, daß sie 
von der öffentlichen Fläche her nicht einsehbar sind. 

2.5. Antennenanlagen ( § 74 (1), 4 LBO) 

Je Gebäude ist nur eine Antennenanlage für Rundfunk und Fernseher 
zulässig. Die Errichtung von Antennen für besondere Zwecke kann als 
Ausnahme zugelassen werden. 

Parabolantennen sind, soweit technisch möglich, nicht am Gebäude sondern 
auf dem Gelände anzubringen. 

2.6. Bauvorlagen 

Für Bauanträge gelten die Bestimmungen der Bauvorlagenverordnung. Mit 
dem Bauantrag ist ein fachlich erarbeitetes Freiraumkonzept vorzulegen. 
Es sind Geländeprofile beizufügen, in der die Höhenlage der Gebäude in 
Bezug auf das vorhandene Geländeniveau und Veränderungen des vorhand. 
Geländes nachgewiesen werden. 
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Zur genauen Beurteilung der Gebäudehöhen kann von der Baurechtsbehörde 
verlangt werden, daß das Bauvorhaben auf dem Grundstück durch Stangen in 
Umrissen dargestellt wird. 

2. 7. Ordnungswidrigkeiten 

Verstöße gegen die Festsetzungen des Bebauungsplanes nach § 73 LBO 
werden gern.§ 74 LBO verfolgt. 

2.8. Ausnahmen, Befreiungen 

Es gelten die Bestimmungen des§ 31 BauGB. Ausnahmen und Befreiungen 
sind nur zulässig, wenn sie in den vorstehenden Festsetzungen ausdrücklich 
erwähnt sind. 

Überlingen, 08.01.1996 

--ru� Af1_,>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  . . . . .  . 

Planer 

/�L .................
\ .. 2 . f t n 1996 

$tadt Uberlingen, 
(.' ' Bürgermeister 

1 • 
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Stadt Überlingen / Bodensee 

Bebauungsplan 

"Obere St. - Leonhard - Str. 40 - 56" 

Satzung 

Aufgrund der 

§§ 1, 2, 3, 8, 9, 10 Baugesetzbuch (BauGB) vom 8. Dezember 1986, geändert durch
Gesetz vom 25. Juli 1988 ( BGBI. 1 S. 1093 ), zuletzt geändert durch Art. 1 des
lnvestitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetz vom 22. April 1993
( BGBI. 1 S. 466),

08.08.1995 (GBl. S 617) 
Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) vom 28. �Jovcmber 1983, �ule�t 
geändeFt em 17. De�ember 1990 { 881. S."426 ), 

und des § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg vom 25. Juli 1955 i.d.F. 
vom 03. Oktober 1983 (GBI. S.578), zuletzt geändert durch Gesetz v. 08. Nov. 1993 
( GBI. S. 657) hat der Gemeinderat der Stadt Überlingen 

2 t Ji\! . 1996 
am ..................... . 

den Bebauungsplan "Obere St. Leonhard-Strasse 40 - 56" als Satzung beschlossen. 

§ 1

Geltungsbereich des Bebauungsplanes 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist die Eintragung im 
Rechtsplan vom 08.04.1994 maßgebend. 

§2

Bestandteile der Satzung 

Der Bebauungsplan besteht aus: 

1. Den zeichnerischen Festsetzungen im Plan vom
2. Den textlichen Festsetzungen vom

Dem Bebauungsplan sind als Anlagen beigefügt: 

1. Begründung vom
2. Übersichtsplan M 1 : 25000 vom
3. Übersichtsplan M 1 : 5000 vom

�}.4. Pflanzenliste vom 

08. Januar1996
08. Januar1996

08. Januar1996
08. Juli 1994
08. Juli 1994
08. Juli 1994

. , . /\ 

_, .. )�eändert aufg?41d Erlaß RP vom 01.04.1996 .
.. t ' , 

\� 

1 ' 
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